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03, Mäz 2026' Beschluss 61-2026

6.0.5.4 Gestaltungsplanung

I DG-Status: öffentlich

öffentlicher Gestaltungsplan Swissairsiedlung; Überarbeitung Schutzverfügung, Teilentlassung und

Veaicht auf Gestaltungsplan

1. Ausgangslange

Die Swissair-siedlung am Reutlenweg/Mittelholzerstrasse ist im kommunalen lnventar schützenswerter Bauten

derStadt Kloten als Siedlung (lnventar-Nr, H20)erfasst. Gegen den Gestaltungsplan (GR-Beschluss Nr. 114-

2021, dat. 07 .09.21) sowie gegen die Schutzverfügung (StR-Beschluss Nr, 1 15-2022, dat. 24.05.22) wurden

Rekurse beim Baurekursgericht und anschliessend beim Venrvaltungsgericht des Kantons Zürich erhoben. Die

Gerichte kamen zum Schluss, dass der Gestaltungsplan zu weitgehende bauliche Möglichkeiten zulässt, wäh-

rend die Schutzverfügung zu wenig streng ausgestaltet ist, um die Schutzanliegen der Siedlung wirksam zu

sichern, Beide lnstrumente wurden aufgehoben und zur Überarbeitung an die Stadt Kloten zurückgewiesen.

Die Gerichtsentscheide zeigen, dass bei den weiterhin schutzwürdigen Liegenschaften der Swissair-Siedlung

insbesondere der Grünraum und die wesentlichen Sichtbezüge geschützt werden müssen, Anbauten, Neben-

bauten oder Balkonanbauten würden diese Schutzwerte gefährden, wie dies in der aufgehobenen Schutzverfü-

gung vorgesehen war, Die bereits stark veränderten Gebäude mit Vers.-Nrn .642,643,215, 633, 2912und2913

haben ihre prägende Wirkung hingegen verloren und können daher nicht mehr unter Schutz gestellt werden.

2. Vorgehensvorschlag

Vor diesem Hintergrund soll die Schutzverfügung überarbeitet werden und die nicht mehr schutzwürdigen Ge-

bäude sollen aus dem lnventar entlassen werden. Aufgrund der angepassten und verschärften Schutzverfügung

würde der Gestaltungsplan obsolet.

Ü be r a rbe itu ng Sch utzv e rf ü g u n g

Auf Grundlage der beiden Gerichtsentscheide soll die Schutzverfügung überarbeitet und verschärft werden. Mit

einer klareren und restriktiveren Regelung der zulässigen baulichen Eingriffe kann der Schutz der schutzwürdi-

gen Gebäude sowie der Freiräume und Sichtbezüge sichergestellt werden'

Teilentl assung aus Sch utzverf ügung

Folgende Gebäude sind gemäss den beiden Gerichtsentscheiden nicht schutzwürdig und werden mit separater

Verfügung aus dem lnventar entlassen:

Elgentümerschaft

Christoph Volkart

Eduard Schmid

Adresse

Reutlenweg 36

Reutlenweg 38

Kat.-Nr.

1 935

1937

Vers.'Nr

642

643
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Peter Lichtensteiger

Urs Lichtensteiger

Miftelholzenrueg 4

Mittelholzenrveg 6

2217

1924

215

633,2912,2913

V ezicht auf G estaltungspl an

Vor diesem Hintergrund wäre ein Gestaltungsplan grundsätzlich nicht mehr erJorderlich. Es bedingt eine Teilre-

vision der Bau- und Zonenordnung (BZ0), um die rechtskräftige Gestaltungsplanpflicht für die Swissairsiedlung

aufzuheben. Das Vorgehen zum Weglassen des Gestaltungsplans ist mit dem Amt für Raumentwicklung zu

besprechen.

3, Antrag

Zunächst soll das grundsätzliche Vorgehen durch den Stadtrat bestätigt werden. Der konkrete Antrag zur ver-

schärften Schutzverfügung sowie zur Teilentlassung einzelner Liegenschaften aus dem kommunalen lnventar

schützenswerter Bauten und den Vezicht des Gestaltungsplans wird dem Stadtrat zu einem späteren Zeitpunkt

unterbreitet.

Nach der Bestätigung des Vorgehens durch den Stadtrat erfolgt die lnformation an die Grundeigentümer. Die

Kommunikation wird dabei ausschliesslich schriftlich er{olgen, Auf persönliche Besprechungen mit den Grund-

eigentümern wird vezichtet.

Beschluss:

1. Das vorgeschlagene Vorgehen zur Überarbeitung der Schutzregelung für die Swissairsiedlung wird zustim-

mend zur Kenntnis genommen.

2. Der Bereich Lebensraum wird beauftragt, eine überarbeitete und verschärfte Schutzverfügung sowie die

Teilentlassung einzelner Gebäude vozubereiten und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vozulegen.

Gleichzeitig klärt der Bereich Lebensraum in Abstimmung mit dem Amt für Raumentwicklung die mögliche

Aufhebung der Gestaltungsplanpflicht.

3. Der Bereich Lebensraum wird beauftragt, die Grundeigentümer schriftlich über das weitere Vorgehen zu

informieren.

Mitteilung an:

. BereichsleitungLebensraum

o Saputelli Baurecht, Maja Saputelli, Waidstrasse 11, 8037 Zürich

o Amt für Raumentwicklung, Zollstrasse 36, Postfach, 8090 Zürich

. Baukommission

Mit separatem Schreiben an:

o GrundeigentümerschaftenderSwissairsiedlung
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Für Rückfragen ist zuständig:

Flavio Peterli, Projektleiter Raumplanung, Tel, 044 815 16 09, flavio,peterli@kloten.ch

STADTRAT KLOTEN

Renö Huber

Stadtpräsident Venraltungsdirektor

Versandt: -tr. t'lärz 2026
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